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AHV-RATGEBER

Finanzierung der Pflege
und Nachlassregelung

UNSER AHV-FACHMANN

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seitJahrzehnten verbunden.

Da ich 81-jährig bin, befasse
ich mich mit der künftigen
finanziellen Sicherung für mich
und meine Frau. Unser Ver-

mögen ist zur Hälfte in Wert-
schritten angelegt. Den drei
Kindern haben wir verzinsliche
Darlehen gewährt. Wir möch-
ten nun gerne wissen, ob die
Kinder diese Darlehen zur
Deckung allfälliger Pflegekos-
ten zurückzahlen müssten und
ob Ergänzungsleistungen auch

möglich wären, bevor sämt-
liehe Vermögensteile aufge-
braucht sind.

I. Grundsätze der Kosten-

deckung bei länger dauernder

P/Zegebedürfägfceif

Pflegekosten - seien dies Spitex-
oder Pflegeheimkosten - können
die wirtschaftlichen Möglich-
keiten der betroffenen Personen

rasch übersteigen. Daher wurden

gezielte Leistungen der Sozial-

Versicherungen geschaffen, so

insbesondere Pflegebeiträge der

Krankenversicherung nach KVG,

aber auch Hilflosenentschädi-

gungen der AHV, die von den

Altersrentnern bei einem länge-

ren Pflegebedarf mittleren oder

hohen Grades beansprucht wer-
den können.

Von den Sozialversicherungen
nicht gedeckte Pflegekosten müs-

sen grundsätzlich von den Be-

troffenen aus eigenen Mitteln
oder mit privaten Zusatzver-

Sicherungen finanziert werden.

Allenfalls stellt sich die Frage

des Anspruchs auf Ergänzungs-

leistungen zur AHV/IV (EL).

2. .Ergänzungsteistungen

zur AHV/fV (EL)

Gerade EL als wirtschaftliche Be-

darfsleistungen haben besondere

Bedeutung zur Finanzierung von
Pflegekosten. Der individuelle
EL-Anspruch hängt vom wirt-
schaftlichen Bedarf im Einzelfall
ab und ergibt sich aus dem Ver-

gleich der anrechenbaren Ein-

nahmen mit den anerkannten

Ausgaben, zu denen auch die

Pflegekosten zählen. Ein EL-

Anspruch besteht grundsätzlich,
soweit die anerkannten Aus-

gaben die anrechenbaren Ein-
nahmen übersteigen.

Zu den anrechenbaren Ein-
nahmen zählen nicht nur person-
liehe Einkünfte aller Art (bei-

spielsweise Renten von AHV,

Pensionskasse, Leistungen pri-
vater Versicherungen, Erwerbs-

einkünfte, Zinsen), sondern auch

allfällige Vermögen (wie etwa

Liegenschaften, Wertschriften).
Auch allfälliges Vermögen als

dritte Säule der Vorsorge muss

zur Deckung des Lebensbedarfs

eingesetzt werden. Bei den EL

wird jedoch nur Vermögen ange-

rechnet, das den Freibetrag von
25 000 Franken für Alleinstehen-
de oder 40000 Franken für Ehe-

paare übersteigt. Für Alters-

rentner, die zu Hause wohnen,
wird das Vermögen über dem

Freibetrag zu 10 Prozent als «Ver-

mögensverzehr» angerechnet.
Die Kantone können bei Alters-

rentnern im Heim bis auf 20 Pro-

zent anrechnen.

Die differenzierte Vermögens-

anrechnung lässt einen EL-An-

sprach auch für Versicherte mit

Vermögen zu, die höhere Aus-

gaben decken müssen oder nur

geringe Einnahmen haben. Die

teilweise Vermögensanrechnung

führt zwar zu geringerem EL-An-

sprach im Einzelfall, bietet aber

einen Anreiz zu sorgfältigem Um-

gang mit allfälligem Vermögen.

3. Regelung des Nachlasses

zugunsten des überlebenden

Ehegatten

Eine umfassende Stellungnahme

zur Nachlassregelung im Einzel-

fall übersteigt die Möglichkeiten
des AHV-Ratgebers und bedürfte

näherer Abklärungen der kon-
kreten Verhältnisse und Bedürf-

nisse. Im Folgenden kann ich
aber auf grundsätzliche Aspekte
hinweisen.

Liegt kein Erbvertrag oder Tes-

tament (letztwillige Verfügung)

vor, gilt die «gesetzliche Erb-

folge». In Ihrem Fall erhält der

überlebende Ehegatte die Hälfte

der Erbschaft, während die an-

dere Hälfte zu gleichen Teilen auf

Ihre Kinder übergeht.
Zu Lebzeiten kann mit Ver-

fügung von Todes wegen (wie
etwa letztwillige Verfügung, Erb-

vertrag) auf verschiedene Weise

über das Erbe verfügt werden.

Allfällige Schranken ergeben sich

insbesondere aus Pflichtteils-

ansprächen von Nachkommen,
Eltern und des überlebenden

Ehegatten.
Es ist sinnvoll, wenn Sie die

gewünschte Erbschaftsregelung

rechtzeitig in die Wege leiten,
sofern Sie nicht die gesetzliche

Erbfolge wünschen. Es gibt die

Möglichkeit des eigenhändigen
Testamentes, das jedoch an stren-
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ge Formerfordernisse gebunden
ist. Um allfällige Fehler auszu-
schliessen, ist eine öffentliche

letztwillige Verfügung unter Bei-

zug eines Notars oder einer Ur-

kundsperson zu empfehlen. Wer

in Ihrem Kanton dafür zuständig
ist, können Sie bei Ihrer Ge-

meinde oder auch bei Ihrer Bank

erfahren.

Zasammen/ossung

Aufgrund der vorstehenden Aus-

führungen ergeben sich folgende
Antworten auf Ihre Fragen:

Die Lebenshaltungskosten und

damit auch die Kosten für Pflege
oder Behandlung sind in der

Regel aus eigenen Mitteln der be-

troffenen Personen zu bezahlen.

Dazu dienen die Leistungen von
AHV, Pensionskasse, privater Zu-

Satzversicherungen und weitere

Einkünfte ebenso wie allfälliges

Vermögen als dritte Säule der so-

zialen Vorsorge.

Zur Deckung der Kosten bei

einer länger andauernden Pflege-

bedürftigkeit können auch ge-
zielte Leistungen der Sozialversi-

cherungen, insbesondere Pflege-

beiträge der Krankenversiche-

rung nach KVG sowie Hilflosen-

entschädigung der AHV/IV be-

anspracht werden.

Wenn die notwendigen Kosten

mit eigenen Mitteln und Leistun-

gen der Sozialversicherungen
nicht gedeckt werden können,
besteht die Möglichkeit von Er-

gänzungsleistungen zur AHV,

und zwar allenfalls auch dann,

wenn noch Vermögen vorhan-
den ist.

Durch eine «Amortisation» der

Darlehen im Umfang des an-

gerechneten zumutbaren «Ver-

mögensverzehrs» ergibt sich

zwar vorerst eine etwas höhere

Belastung der Darlehensempfän-

ger. Gleichzeitig vermindern sich

aber Darlehensschuld und Zins-

belastung in den folgenden Jah-

ren, was durch entsprechend
höhere EL ausgeglichen wird.

Weitere Auskünfte über Leis-

tungen bei längerer Pflegebedürf-

tigkeit erteilen die zuständigen

Sozialversicherungen (Kranken-

kasse, Ausgleichskasse) oder die

Leistungserbringer (Spitexdienst
oder Heimleitung). Ein allfälliger
EL-Ansprach ist bei der kantona-

len EL-Stelle oder über die AHV-

Zweigstelle am Wohnort geltend

zu machen.

In jedem Fall steht Ihnen auf
Wunsch auch die Beratungsstelle

von Pro Senectute zur Verfügung.
Die Adressen der einzelnen Be-

ratungsstellen finden Sie vorne in

jeder Ausgabe der Zeitlupe.

«Gletscher können
nicht schmelzen.»

Wir wissen es mittlerweile alle besser. Aktiver Umweltschutz fängt
im Kleinen an. Ersetzen Sie jetzt die energiefressenden Handventile
durch Thermostatventile. Sie sparen bis zu 20% Energie im Jahr.

Die einmalige Investition* ist innerhalb von ca. 3 Jahren amortisiert
und hält rund 25 Jahre. Sparen Sie Energie und Geld. Für Sie, Ihr

Zuhause und Ihre Umwelt. * ca. lOO Franken pro Ventil

Danfoss AG Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf T 061 906 11 11
www.danfoss.ch

Wollen Sie mehr Informationen? Gerne schicken wir Ihnen unser Merkblatt.

Vorname/Name Strasse PLZ/Ort
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